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Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  

und die Erteilung von Wahlscheinen 
 

für die Wahl zum Europäischen Parlament  
am  

09. Juni 2024 
 
1. Die Wählerverzeichnisse zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemein-

den Bollingstedt, Ellingstedt, Hollingstedt, Hüsby, Jübek, Lürschau, Schuby,  
Silberstedt und Treia werden in der Zeit vom 20. Mai bis 24. Mai 2024 während 
der Dienststunden in der Amtsverwaltung Arensharde, Zimmer 19, Hauptstraße 
41, 24887 Silberstedt für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten; der 
Zugang ist barrierefrei. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß den § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

  
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit 

vom 20. Mai bis 24. Mai 2024 (20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl), spätestens 
am 24. Mai 2024 bis 12.00 Uhr, bei dem Amtsvorsteher des Amtes Arensharde in 
Silberstedt, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt Einspruch einlegen. 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden. 

 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 

spätestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 

sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Ge-
fahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 

und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
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4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis Schleswig-Flensburg 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen.  

 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
  
 5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
            
 5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
      

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf 
 Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 

Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europa-
wahlordnung bis zum 19. Mai 2024 oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum  

 24. Mai 2024 versäumt hat, 
 
        b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der            

 Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei                            
 Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der 
 Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist, 

 
     c)  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 

 Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
 der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-

berechtigten bis zum 07. Juni 2023, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 

 
 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes 

nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.  

 
 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den 

unter 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

  
 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 

Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 
Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

   

 
6.  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 
 - einen amtlichen Stimmzettel, 
 - einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
 - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 
    ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und  
 - ein Merkblatt für die Briefwahl. 
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 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur 

möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 
 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 

Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

 
 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 

Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert.  

 
 
 
Silberstedt, den 26. April 2024 
 
Amt Arensharde 
-Der Amtsvorsteher- 
Im Auftrage 
 
 
 
Tams 
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B E K A N N T M A C H UN G 

Gemeinde Schuby                                                         Schuby, den 24.04.2024      

                
 

 

E i n l a d u n g 

Zur 4. öffentlichen Sitzung des 

 

Ausschusses für Umweltfragen und gemeindliche Ver- und Entsorgung 

 

am Dienstag, dem 14. Mai 2024, um 19:30 Uhr, 

in das Sportlerheim in Schuby, 

werden Sie hiermit eingeladen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Arnd Eichler        Petra Schulze 
Vorsitzender      Bürgermeisterin 
  

 

Tagesordnung: 

 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 

    der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der  

    Sitzung vom 24.01.2024 

3. Änderungsanträge zur Tagesordnung 

4. Einwohnerfragestunde 

5. Eingaben und Anfragen 

6. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung  

    vom 24.01.2024 

7. Bericht des Ausschussvorsitzenden  

8. Regenwasserkanalisation: Planungsstand und weiteres Vorgehen 

9. Straßenbeleuchtung: Erweiterung im Langredder 
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10. Straßenbegleitgräben: Bestandsaufnahme und Prioritätenfestlegung 

11. Sanierung schadhafter Kanaldeckel 

12. Mäharbeiten in Bezug auf Umweltschutz 

13. Erneuerbare Energien für öffentliche Gebäude 

         14. Mitteilungen  

         15. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 

 

      Zu TOP 15 wird Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt werden. 

 
 
  


